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Mängelrüge, Mängelrüge, Mängelrüge! 
Wir lassen uns tagtäglich vertraglich Sa-
chen übertragen. Wir schliessen Kaufver-
träge ab und kaufen Konsum- und Investiti-
onsgüter. Wir schliessen Werkverträge ab 
und bestellen Bau- und andere Werke. Da-
bei schuldet unser Vertragspartner nicht 
nur die Sache an sich, sondern regelmässig 
auch eine vorausgesetzte oder vereinbarte 
Beschaffenheit dieser Sache. Geht ihr diese 
Beschaffenheit ab, so ist sie mangelhaft, 
und unser Vertragspartner wird gewähr-
leistungspfl ichtig. Diese sog. Mängelhaf-
tung ist unabhängig von einem Verschulden 
unseres Vertragspartners. Er muss im Zeit-
punkt der Übertragung der Sache nicht ein-
mal Kenntnis vom Mangel haben.
Ist der Vertragsgegenstand mangelhaft, 
verfügen wir je nach Vertrag über verschie-
dene Mängelrechte. Man kann zumeist ent-
weder die Rückabwicklung des Vertrages 
(sog. Wandelung) verlangen, die Herabset-
zung des Preises (sog. Minderung), wobei 
der Preis um den mangelbedingten Minder-
wert reduziert wird, oder die Ersatzliefe-
rung/Nachbesserung der Sache. Allenfalls 
kann man sich sodann noch erlittene Man-

gel- oder Mangelfolgeschäden ersetzen 
lassen. Entscheiden wir uns für eine dieser 
Möglichkeiten, fallen die anderen dahin.

Mängelrechte sichern
Die Mängelrechte stehen einem jedoch nur 
zu Gebote, wenn man ein Tor durchschrei-
tet. Und dieses Tor heisst «Prüfungs- und 
Rügeobliegenheit». Wer als Käufer eine 
Kaufsache oder als Besteller ein Bau- oder 
anderes Werk übernimmt, muss den Ver-
tragsgegenstand, sobald es nach dem übli-
chen Geschäftsgange tunlich ist, prüfen 
und allfällige Mängel sofort rügen bzw. be-
anstanden. Auch bei Miet- und Pachtver-
trägen gibt es teilweise solche Obliegenhei-
ten. Je nach den Umständen des Einzelfalls 
kann eine Mängelrüge nach zwei Wochen 
bereits zu spät erfolgt sein. Die Mängel-
rechte sind dann unwiderrufl ich verwirkt. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richts erfolgt die Mängelrüge zwei Tage 
nach Feststellung des Mangels einer Kauf-
sache rechtzeitig. Es ist also sehr wichtig, 
dass wir die übernommenen Sachen sofort 
prüfen und sie nicht einfach bis zum ersten 

Gebrauch oder länger liegen lassen. Bis-
weilen sieht Kleingedrucktes in Verträgen 
längere Prüfungs- und Rügefristen vor. 
Dann ist auf diese abzustellen.
Was muss eine Mängelrüge beinhalten? 
Wir müssen dem Vertragspartner den Man-
gel möglichst substanziiert mitteilen und 
dabei gleichzeitig zum Ausdruck bringen, 
dass wir die Leistung so nicht akzeptieren. 
Für den Entscheid zugunsten eines der zu 
Gebote stehenden Mängelrechte (Rückab-
wicklung, Preisminderung usw.) können 
wir uns dann wieder etwas Zeit lassen, wo-
bei allerdings Verjährungsfristen zu beach-
ten sind. Es empfi ehlt sich, die Mängelrüge 
zu Beweiszwecken schriftlich vorzuneh-
men und sich die Zustellung bestätigen zu 
lassen, sei es durch Empfangsbestätigung, 
durch eingeschriebene Post mit Rück-
schein oder auf andere geeignete Art und 
Weise.

«Schonender Waschgang»
Nun kommt es nicht selten vor, dass man 
den Vertragspartner persönlich kennt und 
nicht gleich mit schwerem Geschütz auf-

fahren will. Dann empfi ehlt es sich, die 
Mängelrüge zuerst mündlich vorzubringen 
und sie hernach zügig und unter Bezugnah-
me auf die mündlich erfolgte Mängelrüge 
schriftlich nachzureichen oder sie sich vom 
Vertragspartner schriftlich bestätigen zu 
lassen. Die Mängelrüge kann sehr gut mit 
einer gemeinsamen Besichtigung des Ver-
tragsgegenstandes verbunden werden. Der 
Vertragspartner hat dann die Möglichkeit, 
Gegeneinwände vorzubringen und selbst 
Lösungen vorzuschlagen. Was mit der 
Mängelrüge an sich nichts zu tun hat, aber 
ebenfalls wichtig ist, ist die Anzeige des 
Schadenfalles bei den zuständigen Versi-
cherungen sowie die Vornahme von 
Beweis sicherungsmassnahmen (Schaden-
gutachten, Fotos, Besichtigungsprotokolle, 
Beizug von Zeugen usw.). Wenn man all 
dies beachtet, kann man sich viel Ärger, 
langwierige Zivilprozesse usw. ersparen 
und langjährige Geschäftsbeziehungen ret-
ten.

Jürg Niklaus und Nadja Hirzel,
Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf �
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Bis zu 20-mal 
höhere Zinsen
In Zeiten mit tiefem Zinsniveau lohnt 
es sich, ausgewählte Rechnungen und 
Beiträge systematisch im Voraus zu 
begleichen. So bezahlt die AHV auf zu 
hohe Akontozahlungen einen Vergü-
tungszins von 5 Prozent. Auch Beiträge 
an die Säule 2b (Agrisano Prevos) oder 
die Beiträge an die Säule 2a (Globalver-
sicherung) können bereits zu Jahresbe-
ginn bezahlt werden. Und wer die 
Steuer errechnung 2015 (Kt. Zürich) 
jetzt bezahlt, dem wird auf dem ge-
schuldeten Betrag bis Ende September 
ein Zins von 1,5 Prozent gutgeschrie-
ben. Im Vergleich zu Sparkontozinsen 
entspricht dies einem bis 20-mal höhe-
ren Zinssatz.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung: ZBV Versicherungen Lukas 
Wyss, Pirmin Schwizer und Urs Wernli   
044 217 77 50 �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns schützen Sie Ihre 

Angestellten: global 

versichert!
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Wie wir Ihr
Unternehmen
durchblicken!
RECHTS- & UNTERNEHMENS  BERATUNG

+ Gründungen, Umwandlungen,
 Liquidationen

+ Nachfolgelösungen, Aktionärbindungs-
verträge, Beteiligungsvereinbarungen

+ Unternehmensbewertungen
+ Finanz- und betriebswirtschaftliche

Beratung

Wir beraten Ihr Unternehmen mit
Weitsicht und rechtlichem Durchblick.Weitsicht und rechtlichem Durchblick.W

AGRO-Treuhand Region Zürich AG, Lagerstrasse 14, 
8600 Dübendorf, 052 355 01 10, www.atzuerich.ch

ATZ_Inserat_ZB_112x112mm_neu2012_Layout_1  06.11.12  13:24  Seite 3

Nassfutter

Treber (verschiedene TS-Gehalte)

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Zuckerrübenschnitzel
konventionell und Bio

Erhältlich als: lose, Siloballen, 
oder Siloschlauch

Trockenfutter
Trockentreber und Malzkeime

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Oberkirch Maiswürfel plus

Zuckerrübenschnitzel
pelletiert oder unpelletiert

Erhältlich als: lose, Big-Bag oder gesackt

fenaco Raufutter
aus Ihrer

Gratis: 0800 808 850     www.raufutter.cham 12. April in den Kantonsrat

SuterMartin
www.sutermartin.ch

Weniger Bürokratie

Liste1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser 

 
Wissen Ihre verschiedenen 
Lieferanten, dass auch sie 

hier für nur 190 Franken beste 
Werbung für ihre Produkte 

und Dienstleistungen  
machen können? 

 
Danke, dass Sie ihnen diese 

Möglichkeit empfehlen! 
 

Ihr Zürcher Bauer 
 

************** 
	  

Für	  Inserate	  im	  „Zürcher	  Bauer“:	  
print-‐ad	  kretz	  gmbh	  

Tramstr.	  11,	  8708	  Männedorf	  
Tel.	  044	  924	  20	  70	  

fredi.kretz@kretzgmbh.ch	  
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG DES ZÜRCHER BAUERNVERBANDES AUF DER FORCH

Resolution verlangt Sofortmassnahmen für die Landwirtschaft
Über 200 Delegierte und zahlrei-
che Gäste des Zürcher Bauernver-
bandes (ZBV) tagten am vergan-
genen Mittwochabend auf der 
Forch. Gleichzeitig fordert der 
ZBV mit einer Resolution Sofort-
massnahmen in fünf verschiede-
nen Bereichen. 

RoMü. Die diesjährige Delegiertenver-
sammlung des Zürcher Bauernver-
bandes stand im Zeichen eines Gross-
aufmarsches. 201 Delegierte und 59 
Gäste fanden den Weg in den Polter-
keller im Loorensaalgebäude, wo 
durchaus auch Geschäfte mit einer 
gewissen Brisanz auf der Traktanden-
liste standen. In seiner Standortbe-
stimmung zeigte sich Bauernpräsi-
dent Hans Frei mit Blick auf den Ab-
schied vom Mindestkurs für den Euro 
und den erfolgten Umbau der Agrar-
politik besorgt. Dabei verwies er auf 
die Botschaft zur Weiterentwicklung 

der Agrarpolitik des Bundesrates. «Mit 
der AP 14/17 werden die einzelbetrieb-
lichen Einkommen im Mittel voraus-
sichtlich um 7 Prozent steigen», so der 
Bundesrat. Doch daraus wurde nichts, 
wie das erste Jahr zeigte. Frei zeigte 
sich deshalb besorgt, dass sich die Si-
tuation mit dem Start ins zweite Jahr 
nochmals massiv verschlechtert hat. 
Dies führt dazu, dass sich viele bäuer-
liche Familienbetriebe ernsthafte Ge-
danken über die Zukunft machen. Ist 
die landwirtschaftliche Grundausbil-
dung noch erste Wahl und soll über-
haupt noch in die Tierhaltung inves-
tiert werden? so die Fragen von Frei. 
Doch auch ein kostendeckender 
Pfl anzenbau ist in Frage gestellt. 

In seiner Grussbotschaft sicherte 
Regierungsrat Markus Kägi der Zür-
cher Landwirtschaft seine weitere Un-
terstützung zu. Er räumte aber auch 
ein, dass er die grünen Interessen, die 
oftmals jenen der Landwirtschaft zu-

widerlaufen, koordinieren muss und 
dabei nicht nur die Bauern berück-
sichtigen muss, sondern auch alle an-
deren Interessengruppen unserer Ge-

sellschaft. «Diese ist sehr anspruchs-
voll, weil sie günstige und trotzdem 
hochstehende Produkte verlangt und 
gleichzeitig die Kulturlandinitiative 

unterstützt und Golfplätze bauen 
will», so Kägi. 

Die eigentlichen Sachgeschäfte 
sorgten kaum für Diskussionen. Bau-
ernsekretär Ferdi Hodel zeigte sich 
erfreut, dass mit Blick auf die Bei-
tragszahlungen 93,04 Prozent aller 
Bauern ihrer Beitragsabgabe nach-
kommen. 

Unbestrittene Wahlgeschäfte
Im Vorfeld der Delegiertenversamm-
lung reichten Urs Amacher (Dänikon) 
als Vertreter des Bezirks Dielsdorf 
und Hans Hauser (Hütten) als Vertre-
ter des Bezirks Horgen je ihren Rück-
tritt aus dem Vorstand ein. Die Dele-
gierten wählten neu den 29-jährigen 
Benjamin Bühler (Oetwil a. L.) und 
den 35-jährigen Peter Bossert (Wä-
denswil) in den Vorstand. Zudem wur-
den Präsident Hans Frei (Watt) als Prä-
sident und die weiteren 20 Vorstands-
mitglieder im Amt bestätigt. Bei den 

Fortsetzung auf Seite 2

Die langjährige Funktionäre im Zürcher Bauernverband mit Ernst Knellwolf (Revisor), 
Markus Reutimann (Arbeitsgruppe Kommunikation und Marketing), Urs Amacher 
(Vorstandsmitglied) un Alfred Blum (Kommission Ökologie und Kontrolle) (von l-r).




